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• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKB-14/1645-22 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Stefan Albrecht 

und die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann, 

auf Antrag der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Industriestraße 10, 06184 Ka­

belsketal, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 22.12.2021 beschlossen: 

1. 	 Der Beschluss vom 21.09.2018, Az. BK8-14/1645-21 wird aufgehoben. 

2. 	 Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 12.11 .2014 (Aktenzeichen: 

BK8-12/1645-11) festgelegten Erlösobergrenze, wird in Höhe der Anlage 2 für 

das Jahr 2015 stattgegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

3. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Fax vom 30.06.2014 und mit Übermittlung des Erhebungsbogens 

über das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 12.11 .2014 

(Aktenzeichen: BK8-12/1645-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

i.V.m. § 10 ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus 

Anlage 1 dieses Beschlusses ersichtlich . 

Der am 06.12.2017 in einer aktualisierten Fassung über das Energiedatenportal der Bun­

desnetzagentur übermittelte Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Mit Beschluss vom 21.09.2018 hat die Beschlusskammer über den Antrag der Antragstellerin 

entschieden. Hiergegen hat die Antr~gstellerin Beschwerde eingelegt (Vl-3 Kart 886/18 [V]) . 

Mit Beschluss vom 04. 05.2021, Az. EnVR 14/20, hat der Bundesgerichtshof die Aufhebung 

der Genehmigung durch das Oberlandesgericht Düsseldorf im Verfahren (Vl-3 Kart 886/18 

[V]) bestätigt und entschieden, dass der Antragstellerin ein Anspruch auf Neubescheidung 

unter Berücksichtigung des für die Hochspannungsebene geltend gemachten Erweiterungs­

faktors hinsichtlich solcher Parameteränderungen zustehe, die bis zum 30. Juni 2013 einge­

treten und bereits Gegenstand des Antrags der Antragstellerinnen auf Anpassung der Erlös­

obergrenze für das Jahr 2014 waren . 

Die Beschlusskammer ist daher zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Oberlandesgerichts Düsseldorf und des Bundesgerichtshofs verpflichtet. 

Durch den vorliegenden Beschluss wird der Beschluss BK8-14/1645-21 vom 21 .09.2018 

aufgehoben und es erfolgt eine Neubescheidung nur hinsichtlich des Kalenderjahres 2015. 
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Die Anpassung der Kalenderjahre 2016, 2017 und 2018 erfolgt mit gesonderter Entschei­

dung. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 

EnWG unter anderem mit Schreiben vom 19.11.2021 Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben. Die Antragstellerin hat mit E-Mail vom 03.12.2021 auf die Abgabe einer 

Stellungnahme verzichtet. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Dem Bundeskartellamt und der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz 

des Netzbetreibers belegen ist, wurde gemäß § 58 Abs.1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen . 

II. 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 

Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

02.09.2021, C-718/18 . Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor. Der Beschluss ist 

formell und materiell rechtmäßig . 

1. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund 

des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in 

Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung fin­

den und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021, C­

718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" 

werden im Allgemeinen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. 

in StromNEV, GasNEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und materielle 

Vorgaben für die Regulierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur An­

wendung dieser nationalen Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts 

der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verord­

nungsgeber außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof 

bereits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe auch 
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OLG Düsseldorf vom 11.02.2021 , Vl-5 Kart 10/19 [V], S. 10 ff., OLG Düsseldorf vom 

28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 

27 ff.). 

1.1 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normati­

ve Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 

59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschließli­

chen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien 

insoweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. In­

soweit hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommis­

sion Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen aus~ 

schließlichen Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestim­

mung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss 

an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der 

Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.2 Reichweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinausgehend 

einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung gegen 

EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 

Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber den 

festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch 

nicht explizit zu der Frage geäußert, ob die Richtlinienbestimmungen über die ausschließli­

che Zuständigkeit unmittelbar anwendbar sind . 

1.3 Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den Grundsät­

zen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer nationa­

len Regelung gegen Uni~nsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, 

EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des Anwendungsvorrangs des Uni­

onsrechts vor nationalem Recht zu beachten . 

Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regu­

lierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die Bundesregierung 

gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als auch in den bindenden Vor­

gaben der normativen Regulierung eine mit den oben genannten Richtlinien unvereinbare 
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Beschränkung der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde 

(EuGH a.a.O., Rz. 101f.,115 f.) . Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht binden­

de Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht 

beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Re­

gelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot 

der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 66 ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vor­

schriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang 

besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des 

Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet 

werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn . 40; Ruffert, in : Calliess/Ruffert, 

EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn . 69 f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit 

unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, 

Rn. 62). Die normative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unions­

recht. Die hier maßgeblichen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständig­

keit der nationalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulie­

rung unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

1.4 Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen spezifi­

sche Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71. EL August 2020, Art. 

288 Rn . 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelbaren Anwendbarkeit einer 

nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlinienbestimmung nach Ablauf der Um­

setzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zu­

dem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflich­

ten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive 

unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1.4.1 Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbedingt, 

wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 

Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder 

der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zustän­

digkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im natio­

nalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch die 
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für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetzagentur hat nach 

nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Regulierung 

anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 EnWG je nach Festlegungsermächtigung wei­

ter auszugestalten und zu konkretisieren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgaben­

zuweisung durch den Gesetzgeber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneinge­

schränkte Befugnis, die ihr nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und 

selbständig auszuüben (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder 

Bedingungen für. den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmi­

gen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitgliedstaatlichen 

Aufgabenzuw~isung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbild, wonach 

die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständig­

keiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungs­

grund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Organisation und 

Strukturierung der Reg.ulierungsbehörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter 

vollständiger Beachtung der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben 

und insoweit sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbe­

haltenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, a.a.O., Rz. 

119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen Gerichts­

hofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die 

Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Ausübung einer nach nationalem Recht 

bereits ordnungsgemäß zugewiesenen ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regu­

lierungsbehörde, sondern der Umstand •. dass eine den Richtlinien entsprechende umfassen­

de Aufgabenzuweisung an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang 

nicht erfolgt ist (vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzu­

weisung vor (EuGH, a.a.0., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert 

werden, der dann die noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen kann 

(EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

1.4.2 Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbunden, 

sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Voraus­

setzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des Verstoßes 

gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerdings gilt das Belas­

tungsverbot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der Richtli­

nie weitergehende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich 

dies je nach Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. 

Daraus wiederum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesge­
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richtshofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet 

werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 

58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als Ermäch­

tigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die Richtlinienbe­

stimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzusehen wä­

ren, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage auch 

für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden. Anders als in den vom 

Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 

durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf 

Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche 

unmittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche 

Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen 

fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judikatur, in der der 

EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richtlinienbestimmung als 

eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen 

werden darf. 

1.4.3 Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezogen 

auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Gerichtshof 

hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, aus denen 

sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es beispielsweise um 

die nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfah­

rens für die Errichtung eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11 .08.1995, C-431/92 ­

Wärmekraftwerk Großkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zu­

ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflichtung ergeben, von dieser Zu­

ständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der Richtlinien hinreichend 

Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks Großkrotzenburg ist 

diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom Europäischen Ge­

richtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbst­

ständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiese­

nen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetza­
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gentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit 

erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt wer­

den (siehe oben). 

1.5 Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 

sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür, die Vorga­

ben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die Nicht­

anwendung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zustand füh­

ren, der mit den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so 

auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung 

der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem Vor­

lauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden , vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtli­

nie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex ante­

Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben der 

normativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Me­

thoden für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für 

den Netzanschluss und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für 

Netzbetreiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien 

geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Beste­

hende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer 

bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante­

Regulierung bei , dies jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normativen Regulie­

rung und damit nicht in dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu 

beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherheiten 

für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgaben und 

den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte 

eine derart unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und 

Unsicherheiten für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch 

der sonstigen Marktteilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll 

und angebracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 
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2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regulierungsbe­

hörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i. V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie­

rungsbehörde. Die Anpassung ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule­

gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

 

Die Regulierungsbehörde hat für die laufende Regulierungsperiode vom 01 .01.2014 bis 

31 .12.2018 die Obergrenzen der' zulässigen Gesamterlöse des Netzbetreibers aus den 

Netzentgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode 

gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BK8-10/004 bis 010 bzw. der 

Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des 

Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehörde zur Verwendung anderer Parameter 

zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber ermittelt. Aufgrund der Änderung der §§ 10 Abs. 4, 23 ARegV können 

Investitionen in der Hochspannungsebene nur noch im Rahmen von Investitionsmaßnahmen 

geltend gemacht werden. Dies gilt jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Bundesge­

richtshofs nicht für Parameteränderungen in der Hochspannungsebene, die bis zum 30. Juni 

2013 eingetreten und bereits Gegenstand des Antrags der Antragstellerinnen auf Anpassung 

der Erlösobergrenze für das Jahr 2014 waren . Diese sind im Erweiterungsfaktor nach § 10 

ARegV zu berücksichtigen. 

Somit wird für alle Folgeanträge für die Hochspannungsebene ein Faktor ·von 1,051 festge­

setzt. 

Im Übrigen ist der Vorrang des Erweiterungsfaktors zu beachten. 
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1 [ F .-F. ] 1 [ (AP .+z.*EP .)-(AP0 .+z*EP0 . ) ]EF . = l+ - *max 1,1 o,• .0 + -* max 1,1 1 1,1 ,1 1 ·' 

1,Ebene1 2 F . ' 2 (AP . + z . *EP . ) . ' 
•0 

O,l 	 . 0 ,1 l 0 , l 

/ . 
t ,1+v < Q 31, wenn E h _ ,L 	. ntna me 


t,1 


. [ JEP, ,; -JEPo,; ·J] 11,;+v mitz . =max , ,wenn En 1 > O ,3 
~AP, ,; +EP,,; -~APo. i +EPo,i Ll,i n 1a1me 

mit AP,,; =APo,;, wenn AP,,; < APo,; 

mit EP,,; = EPo,i' wenn EP, ,; < EPo,; 

Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspanr:iung ist: 

L,;- l 0 ; 
EF; E nei = 1+max ' ' ;O 
' L Entnahme w n Lol t,l+v s; 1,3 1 

' L Enmahme 
l , l 

L, = 
LEnmahme/Einspeis1mge11 we 11 ,i+v > 1,3 i 	 ' nn Entnahme 

L,,; 

t
 l
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Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (l<Ädnb,1), die Zu­

und Abschläge aufgrund eines Qualitätselementes gern. § 19 ARegV (01), die Differenz zwi­

schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet, 

und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK1 - VKo) sowie 

die Zu- oder Abschläge resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos gemäß § 5 Abs. 

4 S. 2 ARegV (Si), da diese Formelelemente für die Ermittlung der Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind . 

E01 = KAdnb,t + (KAvnb,o+ (1- V 1)· KAb.o)·( VPlt - PF1J ·EF1 +Q1 +(VK1- VKo)+ St. 
VPlo 
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Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 12.11.2014 (Aktenzeichen: BK8-12/1645-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, korrigiert um Netzgebietsveränderungen und der sich nunmehr unter Berück­

sichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die bereits mit Beschluss vom 01.06.2018, unter dem Aktenzeichen BK8-13/1645-21 ge­

nehmigten Anpassungen werden für das Kalenderjahr 2015 durch den vorgenannten Wert 

ersetzt und sind damit gegenstandslos. 

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

ergeben sich aus der Anlage 2. 

4. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung trist- und formge­

recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

4.1 . Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen 2015, 2016, 2017 und 2018 

aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlös­

obergrenzen um die Differenz der mit Beschluss vom 12.11.2014 (BK8-12/1645-11) festge­

legten Erlösobergrenzen der Antragstellerin, korrigiert um Netzgebietsveränderungen, zu 

den sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösober­

grenzen. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargelegte 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

4.2. Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten nach Ab­

zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten für die Netzebene 

Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 

eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 
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Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange­

gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Präjudizwirkung für nachfolgende 

Kostenprüfungen . 

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei ledig­

lich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der Ver­

sorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu­

gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 

Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der 

Kosten für die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. 

Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 

KAEW- KAEWdnb -KAEWHS QQOJ' Ü OJ'
-------'---'-------'-=- • l / 0 ~ ,5 1 0 

GK2011 - KAdnb,2011 - KAHS,2011 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 

im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs (31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt 

angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermit­

teln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung 

bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen. 

Bei den jährlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GK2011] i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr abzuziehen. 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 

umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 1 O ARegV, 
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denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­

treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­

ze berücksichtigt werden. 

Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung . 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 

Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern . 

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten nicht 

um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, sie werden somit von der Beschlusskam­

mer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragstel­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 

Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, . dass pauschale Zuschläge anhand der Investitions­

summe nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden . 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­

vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen . 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 

kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 
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Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%] 

+ (Anteil FK [%] - Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%] 

+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,05% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 3,98 %. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. 

5. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze sowie der anerkennungsfähige Erweiterungs­

faktor ergeben sich aus Anlage 2. 

5.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von 1,0663 für begründet. 

Der ~nerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 1 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägung~n zu 

Grunde. 
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5.1.1 . Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti­

sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs­

faktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) 

sowie die Höhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie­

hen. 

Der Begriff der versorgten Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen 

Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als 

versorgte Fläche in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und 

Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und 

Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen 

und anzugeben. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

nicht versorgter Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche 

des Versorgungsgebiets. 

Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler übergeben 

werden kann. 

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 

eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­

nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen, werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 

nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­

punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten 

mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage, 

wenn sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und sie innerhalb von 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind . 

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen 

(Repowering) wird die Anwendung des Parameters „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler 
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Erzeugungsanlagen" insofern berücksichtigt, als dass im Fall des Repowerings keine Saldie­

rung von hinzukommenden und weggefallenen Einspeisepunkten erfolgt; d.h. es wird sowohl 

der wegfallende als auch der neu errichtete Einspeisepunkt gezählt. 

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 

auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. In einer sol­

chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­

den. nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 

Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­

den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­

tieren . 

5.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung. Als Basisjahr 

für die zweite Regulierungsperiode gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Jahr 2011. Für die 

Parameter im Basisjahr hat die Antragstellerin die Parameterwerte zum Stand 31.12.2011 

anzugeben. Von Netzbetreibern im Regelverfahren wurden diese Parameter bereits im 

Rahmen des Effizienzvergleichs vorgelegt, daher waren keine weiteren Nachweise erforder­

lich. Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 1 ersichtli­

chen Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt. 

Da die Erlösobergrenze auf Grund von teilweisen Netzübergängen nach § 26 Abs. 2 ff. 

ARegV abgeändert wurde, sind die Parameter- und Kostenwerte des Basisjahres um diese 

Netzübergänge zu bereinigen. Die Korrekturen entsprechen der Anlage 4 der jeweilgen Be­

schlüsse zu den Netzübergängen nach § 26 ARegV. Die Übertragung eines Erweiterungs­

faktoranteils in den Beschlüssen vom 12.07.2018, 03.05.2018, 19.12.2017 (Aktenzeichen: 

BK8-16/_1645-743, BK8-16/1645-746, BK8-16/1645-747) nach § 26 Abs. 2 ff. ARegV wurde 

unter eine auflösende Bedingung im Sinne des § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG gestellt. Sie erfolgte 

für die Antragstellerin nur solange, bis ihr nun mit dieser Entscheidung ein Erweiterungsfak­

tor genehmigt wird, in dem der Netzübergang Berücksichtigung findet. 
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Für die Hochspannung wird auf die Ausführungen unter Punkt 3. verwiesen . 

5.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. D.h. die Änderungen müssen zum 30.06.2014 bereits tatsächlich eingetreten sein. Der 

Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt 

und diese durch Vorlage von Belegen nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Para­

meter in der aus Anlage 1. ersichtlichen Höhe bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors 

Für die Hochspannung wird auf die Ausführungen unter Punkt 3. verwiesen . 

5.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend , um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der konkretisierenden 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der 

Fall, wenn das Verhältnis der installierten dezent~alen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd line­

ar mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Verän­

derung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 
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Übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt - und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. 

Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene Mittelspan­

nung/Niederspannung nach wie vor als Entnahmelast definiert. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung beträgt - und liegt somit über der Belas­

tungsgrenze von 1,3. 

Die Definition des Parameters „Höhe der Last" ändert sich in der Umspannebene Hochspan­

nung/Mittelspannung von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen 

vorzeichenunabhängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen ei­

ner Umspannebene. 

5.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. Übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt - und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in der Spannungsebene Niederspannung beträgt - und liegt ebenfalls über der Belas­

tungsgrenze von 0,3. 
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Der Äquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung - und für die 

Spannungsebene Niederspannung ­

Einspeisepunkte in der Niederspannung, die gleichzeitig Anschlusspunkte sind und bereits 

als Anschlusspunkte bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors berücksichtigt werden, 

sind nun zusätzlich als Einspeisepunkte zu zählen. 

5.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestehen. aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 

Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung. 

Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres 

2011 und an Hand des Kostenstellenschlüssels zu ermitteln. 

Bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Beschlusskammer die Gewichtung aus 

dem Beschluss vom 01.06.2018 (Aktenzeichen BK8-13/1645-21) zugrunde gelegt. 

5.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2015 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 
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(105, 7 =VPI 20131
) den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die 

Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze aus der Differenz der festgeleg­

ten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin (nach Korrektur um Netzge­

bietsveränderungen) und der sich nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähi­

gen Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenze errechnet. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid . 

IV. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 2 Anpassung der Erlösobergrenze 

1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, unter den Menüpunkten „Themen" -7 „ 61 
1 Preise" -7 „611 1 Verbraucherpreise" -7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" -7 „61111 ­
0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Veränderungsraten): Deutschland, Jahre" 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 

werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlan­

desgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 404 7 4 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein . 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg .........i 

Beisitzer 

Albrecht 

Beisitzerin 

Dr. Heimann 
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2015 

Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

vom •nerkannte 
Netzbetreiber Werte

Bezeichnung Einheit Abweichung
beantragt• Bundeanetz· 

Werte agentur 

für die Berechnung des Erweiterungsfaktors relevante Parameter Im Baslsjahr(Stand: 31.12.2011) 

Geograf sehe Flache 1n der MS-Ebene 

Versorgte Flache in der NS-Eb9ne 

Anzahl der AnschluHpunktf!l 1n der '-4S-Ebene (Stuckj 


Anzahl der Ansc::hluaapunkte in def NS-Ebene (inkl Straßenbeleuchtung) 
 [Sluck] 


Anzahl def Em•pe.aepunkte YOl1 dezentralen Erieogungaanlagen 
 (Sluck] 

Anzahl der EmspeiM'Pu„te von dezentralen Erzeugung.Yir'llagen !Stuck) 

JSluck) 

(kW( 

(kW( 

für die Ba,..chnung des Erwahorungafektors relevante Parameter Im Jahr t (Antragsdatum: 30.06.2014) 

Versorgte Flache m der NS-Ebene 

Anzahl d9T Anachluaepunkle m der MS·EbenO 

Anzahl der Anschlusspunkte 1n der NS.Ebene (inkl Straßenbeleuchtung) 

Anzahl der Ein~pa.aepunkte von domntralen Erzeugung1anlagen 

EPJtCP ~ lltl • s~I dem Baa1a1ehr durch Repowering eraet.rte E1napeiaepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen [Stuck] 

EF\ "4 • Anzahl der E1nspe1aepunkte \10!'1 dennlr•len Er.z:eugung~anlagen [Stuck] 

EPc~ l illl • seit dem Baa1a1ahf durch Repowenng e'l'telZle E1r'ISPf11aep.unkle dezentraler Erzeugunga8fllagen {Stuck! 

EPuiH Einspeisepunkte der EEG·Anlagen. d•• auc:h An&ehluaspunkte sind {Stuck] 

EPuo „ l 119 • ae 1 dem Bas a,ahr durch Repowenng ersetzt• E1napeiaopunkle der EEG-Afllagen m der NS , cN etx:h Anachluupunkte m der NS aind (Stuck] 

Lt._,.. · Hochste zelungo!eche Summe dor vi«1elatvndhehen vormchenunabhal"tVgen L"'9tung•wer1e all• Stationen aua der HSIMS..Ebene [kW] 

~ w""" · Zettglerche Jehreshochalle&t aller Entnehmen •u• der MS/NS.Ebene !kWJ 

Gewichtung 

Ge"N'Chtun11 auf Grundlage det Koel.., der Koa16tlalelle Hochapennung 1nlduSf'le tlo:.sung vnd Abf.ctwwng eJdtlua> 'l'lt vorQ9Ngerte 
Netltl.oslen und 'lerTTl1edene NetnK'llgelte 

G"" . 
GeNchtung auf Orundlleg9 der' KtJ' t.., der KoatenateUe t..411tel!p:>nnung "*lus•ve ~o:;t,ung l.lfld Abrtie~nung e.:dll •• ...or~fll 
NelDtosten und V91'TT't•edene NelZ!mtQ•te 

Gew„ . 
Gewichtung auf Grundlage der Koa.ten der K0$1enstelle Nteditrapannung 1nkluswe Messung und Abrechnung exltlU$1Wt vorgelagerte 
Netzkoalen und verm1edone Netzentgelle 

G._· Gewichtung auf Grundlage dor Koeten der Koatenstelle Hochspannung/M1ttelspannung tnklua1ve Messung und Abrechnung exklua1~e 
vorge!.agerle Netzkoalen und varrruedene NeUenlgelte 

G•Nlchhmg auf Grundlage der Kosten det Ko.len.lelle M1!1elapannung/Nederspannung 1nlc.Jus1ve Mes.aung und Abrechnung OJ«lus111e 
vor~ager!e Netzkoalen und vemuedene NetzentgeUe 

fOr die Berwchnung der Schwellenwerte rwktvente Peramoter 

llwa · 

Ll,,. · 

~„ . 

Zeitgleiche Jet'll'eahochaUaal aller Enhillhmen tn der MS·Ebene 

Zeitgleiche Jehfe!hochsllasl aller Entnalimen 1n der NS.Ebene 

lntllj!lerle dezenlrale Erz.eugvngslei11ung oer NS·Ebene 

[kW} 

[kW} 

(kWI 

lkWJ 

(kWJ 

(kWI 

Schwellenwerto 

Verhelln1a deJ malalllerteri dezentralen Ermugunga.l!Nlung llJf Hohe der Laat 1n det MS-Ebene (Sch"'911enwert 0,3) 

Verhaltnia ditr ,nslafüer1en dezenlrelen Erzeugungt"„1ung zi.' Het<o der La.! 1n der HSIMS-Ebene (Sch-Nellfll"'l'W9r11,3) 

Verhllltn1• dor 1natallnwten dezentralen Erzeugungs..c;.tung zur Hof'le 081' Laat 1n der MS/NS.Ebene (SchlllY'ellen'Nel't 1,3) 

Äqufvalonzf11ktor z 

z..s • ma.w: ((WURZEL EPlws ·WURZEL EP0 ,,.8) /((WURZEL (APt ws "' EPt us) • WURZEL(AP0 .,.8 • EP0 wa) ), 1), wenn ltwa l l 1ws > 0,3 

z.. =max((WURZEL EPt,.,g• WURZEL EP0 14)/((WURZEL (AP1. 1111 • EPtic)· WURZEl(APo.NS + EP0 MS}), 1}, 'N$'11"111.111!/Ll.., >_O~·'------i 
AP._ •APo ..,...,,nAP1,<APtJ 1 

ErweHerungsfaktor für die Parameter Flächt und Ans chlußpunkte 

EFl„= 1"'112" max{ {FlH6. F0 ..e)/ F0 „; O)+ 112" mu.(((APtHS "' EP1.'°')·(AP0 ._..,EP0 ~/(AP0 ._+ EP0 ""5)), 0) 

EF1.ws• 1•1 /2'" mu:( (F1. 111s · F0 1i1a)/Fo.ws. O)"' 1 /2 • mu{((APl..a• z...a•EPtwa)· (AP11.e.s • z. •ep, ...a}l(AP0 au"'l.Mt "EP0 ...e.)). O) 

EFl~ 1•1/2" mu. ( (Fl„ • F0 )/ F0 i.:3• 0) • 1 / 2" moa( ((APl„ • Z.." EP._„) • (APo.NS• lfllS"EP0 NS}l{AP0 ""'• z..s "EP0.N5)) 0) 

Erweiterungsfeldor für den Parameter JahreshOchsllast 

Gewichteter ErweHerungafaktor für das Netz 

EF1 = EF~ MI' Gew„"' EFl ~ • Ge.vHIM!a"' EFt,.,.,. • Gew„s • EFt, • Gew111S1N1 • EFt. NS • Ge,...~5 

Anpassung der Erlösobetgrwnze 

[EUR] 2" M8.804 31029301 

........ 
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Anpassung der Erlösobergrenze 

Jahr 

Vorübergehend nicht 
beeinfluss­

bare Kostenanteile 
[EUR] 

+ nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

+ Anpassung aus VPI 
abzgl. Pf 

[EUR] 

=Basis 
[EUR] 

X 

Erweiterungsfaktor 

=angepasster Betrag 
der EOG 

[EUR] 

Anpassungs­
betrag der EOG 

[EUR] 

2015 451.152 053 14.517.104 2.344.434 468.013.592 1,0663 499.042.893 31.029.301 

Verwendete Regulierungsdaten 

Jahr VPI Pf Effizienzwert 

2011 (VPio) 102, 1 94,91% 

2014 104.1 0.0150 

2015 105,7 0,0302 

2016 106,6 0,0457 

2017 106,9 0,0614 

2018 107,4 0,0773 

Anlage 2 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH AZ: BKS-14/1645-22 
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